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Bauherrenmappe
mit Informationen rund um Ihren Anschluss 
für Strom und Gas, Wasser und Abwasser

Gut versorgt ins eigene Heim



Herzlichen Glückwunsch!
Sehr geehrte Bauherrin, sehr geehrter Bauherr,

Sie planen den Bau einer eigenen Immobilie: Herzlichen Glückwunsch zu diesem Entschluss! 

Wir von den Stadtwerken Jena Netze begleiten Sie gern durch diese spannende, aber auch ar-
beits- und ereignisreiche Zeit. Wir sind Ihr Ansprechpartner rund um die zuverlässige Energiever-
sorgung Ihres neuen Zuhauses – während der Bauzeit und selbstverständlich auch danach. 

In dieser Bauherrenmappe finden Sie, Ihre Planer und Architekten alle Informationen rund um die 
Anmeldung Ihres Netzanschlusses im Netzgebiet der Stadtwerke Jena Netze und Ihres Grund-
stücksanschlusses für Wasser und Abwasser im Versorgungsgebiet des Zweckverbandes JenaWas-
ser. Je nach Ihrem künftigen Wohnort können wir Ihnen Strom, Gas, Fernwärme, Wasser und die 
Abwasserentsorgung „aus einer Hand“ bieten.  

Bitte denken Sie bereits in der Planungsphase „an uns“ – das gemeinsame Einreichen aller Unter-
lagen und das koordinierte Verlegen aller Medien erspart uns und Ihnen viel Zeit und Nerven. 

Wir wünschen Ihnen eine schöne Bauzeit.

Ihre 
Stadtwerke Jena Netze
Zweckverband JenaWasser



Bevor es losgehen kann…
Für den Ausbau und die Unterhaltung von Ver- und Entsorgungsleitungen können je nach Region 
verschiedene Netzbetreiber und Zweckverbände zuständig sein. 

Bitte informieren Sie sich mithilfe der untenstehenden Karten über das Netzgebiet der Stadtwerke 
Jena Netze und das Versorgungsgebiet des Zweckverbandes JenaWasser. 

Sie haben Ihr Baugrundstück in unserem Versorgungsgebiet gefunden?
Dann sind wir für »unsere« Medien Ihr Ansprechpartner für:
•	Leitungsauskünfte 
•	Bauversorgung 
•	Netz- und Grundstücksanschlüsse 

Liegt Ihr Baugrundstück für alle oder einzelne Medien außerhalb unseres Versorgungsgebietes, 
wenden Sie sich bitte an den jeweils zuständigen Netzbetreiber. 

Strom, Gas und Wärme von den Stadtwerken Jena Netze: 
Übersicht über unser Netzgebiet

Ba
uh

er
re

nm
ap

pe
 · 

Bl
at

t 2
 vo

n 
10

Bürgel

Mörsdorf

Reichenbach

St. Gangloff

Schleif-

Dornburg-

Schöngleina

Lotschen
Ruttersdorf-

Magdala

Hainichen

Bucha

Altenberga

Groß-

Camburg

Jenalöbnitz

Frauen-

TautenburgLehesten

Schöps

Leutra Maua Sulza

Drackendorf

Ilmnitz

Münchenroda

Remderoda

Jena
Jena-

Wogau

Laasan
Kunitz

Closewitz

heiligen
Vierzehn-

Krippendorf

LützerodaIsserstedt

Cospeda

Rodigast

Lucka

Gniebsdorf

Gerega

Beulbar

Taupadel

löbichau

Pößneck

Hermsdorf

reisen

prießnitz

prießnitz

Netzgebiet 
Strom, Gas und Fernwärme

Netzgebiet 
Strom und Gas 

Netzgebiet 
Strom



Dornburg-Camburg

Dornburg-Camburg

Wichmar

Frauenpriesnitz

Tautenburg

Zimmern

Hainichen

Lehesten

Neuengönna

Golmsdorf
Löberschütz

Jenalöbnitz

Großlöbichau

Ruttersdorf-
Lotschen

Jena

Magdala

Bucha

Blankenhain

Bad Berka

Milda

Altenberga

Rothenstein

Schöps

Laas-
dorfZöllnitzSulza

Wasser und Abwasser vom Zweckverband JenaWasser: 
Überblick über unser Verbandsgebiet

Eine vollständige Übersicht über die durch den Zweckverband JenaWasser versorgten Städte und 
Gemeinden finden Sie unter https://www.jenawasser.de/zweckverband/verbandsgebiet.html

	 Wasser und Abwasser 	
	
	 nur Abwasser



Gut versorgt durch die Bauzeit ...

Vor den Erdarbeiten: Leitungsauskunft einholen

Vor jeglichen Erdarbeiten, wie Aufgrabungen, Bagger- und Rammarbeiten, Pflasterungen oder 
Bohrungen, sind Sie verpflichtet, eine so genannte Leitungsauskunft beim Netzbetreiber einzuho-
len. 
Denn in der Erde verlaufen zahlreiche Ver- und Entsorgungsleitungen von Strom- und Gasleitun-
gen bis hin zu Fernwärmetrassen und Datenkabeln. Beschädigen Sie diese, kann das für Sie und 
die Anwohner gefährlich und mit Blick auf mögliche Schadenersatzansprüche auch teuer werden. 
Über Lage und Beschaffenheit der Versorgungsleitungen und Netzanschlüsse in unserem Netz-
gebiet führen wir ein umfangreiches digitales Planwerk, das geografische Informationssystem GIS.
Leitungsauskünfte erhalten Sie kostenlos. Füllen Sie dafür den entsprechenden Antrag aus. Zu-
sätzlich können Sie einen Auszug aus dem geografischen Informationssystem von uns erhalten. 

Antrag auf Leitungsauskunft online unter : 
https://www.stadtwerke-jena-netze.de/kunden/netzinformation/leitungsauskunft.html

Versorgung mit Baustrom

Zur Versorgung Ihrer Baustelle mit Baustrom benötigen Sie für Ihren Anschlussschrank einen 
provisorischen Stromanschluss und einen Zähler. Wenden Sie sich für Anmeldung und Installation 
Ihrer Baustromversorgung an Ihren Elektroinstallateur. 

Und so geht’s: 
•	Sie füllen gemeinsam mit Ihrem Installateur das Anmeldeformular Strom der Stadtwerke Jena 	
	 Netze aus, kreuzen die Option »zeitlich begrenzter Netzanschluss« an und senden uns den 	
	 Antrag zu.
•	Ihr Installateur stimmt mit uns den Anschlusspunkt und den Zählereinbautermin ab.
•	Ihr Installateur liefert den Anschlussschrank für den Baustromzähler und das provisorische 
	 Anschlusskabel. 
•	Unsere Mitarbeiter und Ihr Installateur nehmen Netzanschluss und Zählereinbau gemeinsam 	
	 vor. 
•	Wenn Sie den Baustrom nicht mehr benötigen, informieren Sie uns schriftlich oder per E-Mail. 	
	 Wir entfernen den Zähler und rechnen den Stromverbrauch ab. 

Die Kosten für einen Baustromanschluss finden Sie auf dem Anmeldeformular. Sie beinhalten je 
nach Variante den Anschluss und Rückbau sowie den Zählereinbau und -ausbau. 

Anmeldeformular online unter:
https://www.stadtwerke-jena-netze.de/kunden/netzanschluss/strom-netzanschluss/baustrom.html

Kontakt:
Stadtwerke Jena Netze 
Netzführung, 
Sachgebiet Dokumentation
Telefon: 03641 / 688-787
E-Mail: leitungsauskunft@
stadtwerke-jena.de

Kontakt: 
Stadtwerke Jena Netze 
Technischer Kundenservice
Telefon: 03641 / 688 - 560
E-Mail: netzanschluss@
stadtwerke-jena.de
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Versorgung mit Bauwasser

Die Versorgung Ihrer Baustelle mit Bauwasser ist in der Regel nur möglich, wenn bereits ein 
Grundstücksanschluss vorhanden ist oder verlegt werden kann. Für die Bauwasserentnahme muss 
ein Bauprovisorium für den Wasserzähler errichtet werden. Dieses muss vor Frost, starker Sonne, 
Schmutz und Beschädigung geschützt sein. Wenden Sie sich dafür an Ihren Installationspartner.

Und so geht’s: 
•	Füllen Sie gemeinsam mit Ihrem Sanitärinstallateur das Formular »Anmeldung Trinkwasser«
	 des Zweckverband JenaWasser aus und kreuzen Sie bei der Anschlussart »Bauwasser« an. 
•	Reichen Sie uns die Unterlagen vollständig ein. 
•	Der Zweckverband JenaWasser wird dann die Möglichkeit der Bereitstellung 
	 von Bauwasser prüfen.

Bitte beachten Sie: Eine provisorische Verlegung von Trinkwasseranschlüssen ist nicht möglich.

Anmeldeformular online unter:
https://www.jenawasser.de/ihr-anschluss/bauherren-informationen/bauwasseranschluss.html

Kontakt: 
Zweckverband JenaWasser
Technischer Kundenservice
Technische Fragen:
Telefon: 03641 / 688 - 560
E-Mail: kontakt@jenawasser.de



Schritt für Schritt zum Netzanschluss: 
Strom und Gas

Damit später keine Hektik aufkommt, reichen Sie die Anmeldung für Ihren Netzanschluss am 
besten schon in der Planungsphase bei uns ein. Wenden Sie sich dafür an Ihren Bauplaner oder 
an Ihren Installationspartner.

1. Anschluss anmelden 

Füllen Sie gemeinsam mit Ihrem Installateur das Anmeldeformular Strom und bei Bedarf auch das 
Anmeldeformular Gas der Stadtwerke Jena Netze aus. 

Folgende Unterlagen benötigen wir von Ihnen:
•	Katasterplan im Maßstab M1:1.000
•	vermaßter Lageplan mit eingezeichnetem Gebäude und gewünschter Medientrasse aller 
	 Ver- und Entsorgungsleitungen im Maßstab M1:100 oder M1:250
•	Keller- oder Grundrissplan mit Angabe des Hausanschlussraumes und Standort der Haus-
	 einführung
•	Außenanlagenplan mit Stützmauern, Bäumen und großen Büschen etc.
•	Angabe, ob der Tiefbau auf privatem Grund in Eigenleistung erfolgen soll
•	Benennung spezieller Rahmenbedingungen, wie Mehrspartenhauseinführung oder wasser-
	 dichter Keller
•	benötigte Anschlussleistung und benötigte Zählervorsicherungen Strom
•	Anzahl und Art der zu versorgenden Anlagen, z. B. die Anzahl der Wohn- oder Gewerbe-
	 einheiten, Art der gewerblichen Nutzung, Vorhandensein von Hauslicht- oder Allgemeinanlagen
	 (Strom), Vorhandensein einer Hausheizung (Gas)

2. Netzanschlussvertrag abschließen

Sobald uns Ihre Unterlagen vollständig vorliegen, erarbeiten wir eine individuelle Anschlusslösung 
für Ihr Grundstück. Wir senden Ihnen ein verbindliches Kostenangebot zu. Dieses ist zwei Monate 
gültig. Zudem erhalten Sie Ihren Netzanschlussvertrag für Strom bzw. Gas. Er enthält alle Anga-
ben rund um Ihren Anschluss – von der Anschrift des Anschlussobjektes, über Eigentumsgrenzen 
und Spannungsebenen bis zur vereinbarten Vorhalteleistung. Prüfen Sie die Daten genau und 
senden Sie uns das Vertragsangebot unterschrieben zurück. 

3. Herstellung der Anschlüsse

Liegt uns Ihr unterschriebener Netzanschlussvertrag vor, benötigen wir etwa sechs bis acht Wo-
chen bis zur Installation Ihres Netzanschlusses. Damit beauftragen wir einen unserer Servicepart-
ner. Zur konkreten Termin- und Bauablaufkoordinierung meldet sich unser Bauleiter rechtzeitig 
bei Ihnen. 

Soll Ihr Grundstück an mehrere Medien angeschlossen werden, versuchen wir alle Arbeiten 
koordiniert umzusetzen – dies geht nur, wenn uns für alle Medien die Unterlagen vollständig 
vorliegen. 
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Beachten Sie bitte auch, dass zum Montagetermin folgende bauliche Voraussetzungen gegeben 
sein müssen:
•	Für Strom-, Gas- und Wasserzähler muss ein abschließbarer Raum vorhanden sein.
•	Die Wandfläche muss für die Montage des Netzanschlusses verputzt sein. 
•	Der Standort der Zähler muss frostsicher, sauber und stets zugänglich sein. 
•	Zum vereinbarten Montagetermin müssen die Leitungstrasse und der Anschlusspunkt frei 
	 zugänglich sein.

Nach der technischen Fertigstellung des Netzanschlusses erhalten Sie die Rechnung.

 
4. Inbetriebsetzung beantragen

Fast geschafft: Als letzten Schritt installiert unser Zählerdienst noch die notwendige Messtechnik, 
dann »fließen« Strom und Gas zuverlässig.

Folgende Formalitäten sind dafür noch nötig:
•	Ihr Installateur bescheinigt uns, dass alle Arbeiten vollständig und fachgerecht ausgeführt 
	 worden sind und Ihre Anlage bereit ist zur Inbetriebsetzung.
•	Dafür haben wir ihm bereits eine Kopie Ihres Anmeldeformulars zugesendet. Dieses muss er 
	 nur noch ausfüllen, unterschreiben und an uns zurückschicken. 
•	Sie begleichen Ihre Rechnungen zur Herstellung des Netzanschlusses.
•	Ihr Installateur vereinbart einen Einbautermin mit unserem Zählerdienst. 

Planen Sie eine Photovoltaikanlage auf dem Dach oder ein Blockheizkraftwerk im Keller? 

Dann gelten für Sie die gesetzlichen Bestimmungen zum Betrieb einer Einspeiseanlage. Gern 
steht Ihnen unser Kundenservice bei Fragen zu diesem Thema persönlich zur Verfügung.

Anmeldeformulare online unter:
https://www.stadtwerke-jena-netze.de/kunden/netzanschluss/strom-einspeisung.html

Kontakt: 
Stadtwerke Jena Netze 
Technischer Kundenservice
Telefon: 03641 / 688 560
E-Mail: netzanschluss@
stadtwerke-jena.de



Schritt für Schritt zum Grundstücksanschluss: 
Wasser und Abwasser

1. Anschluss anmelden 

Füllen Sie gemeinsam mit Ihrem Wasserinstallateur das Anmeldeformular Trinkwasser und mit Ih-
rem Entwässerungsplaner das Anmeldeformular Abwasser des Zweckverbandes JenaWasser aus. 

Folgende Unterlagen benötigen wir von Ihnen:
•	Katasterplan im Maßstab M1:1.000
•	vermaßter Lageplan mit eingezeichnetem Gebäude und gewünschter Medientrasse 
	 aller Ver- und Entsorgungsleitungen im Maßstab M1:100 oder M1:250
•	Keller- oder Grundrissplan mit Angabe des Hausanschlussraumes und Standort 
	 der Hauseinführung
•	Außenanlagenplan mit Stützmauern, Bäumen und größeren Bepflanzungen
•	Angabe, ob der Tiefbau auf privatem Grund in Eigenleistung erfolgen soll
•	Benennung spezieller Rahmenbedingungen, wie Mehrspartenhauseinführung 
	 oder wasserdichter Keller
•	Wasserbedarf
•	Angaben zum Schmutzwasseranfall
•	Angaben zu bebauten und/oder befestigten Flächen
•	Entwässerungsplan nach DIN 1986-100
•	Formular »Vorbehandlungsanlage«, falls Sie eine Grundstückskläranlage bzw. abflusslose 
	 Sammelgrube betreiben 

2. Trinkwasser: Bescheid prüfen und Kostenschätzung bestätigen

Nach Vorliegen aller Unterlagen prüfen wir, ob Ihre Wasserversorgungsanlagen den Bestimmun-
gen der Wasserbenutzungssatzung entsprechen. Ist das der Fall, erhalten Sie schriftlich einen 
»Genehmigungsbescheid zum Anschluss an die öffentliche Wasserversorgungsanlage«. 

Prüfen Sie den Bescheid sorgfältig; er enthält alle Informationen zu Ihrem Anschlusspunkt und zu 
den Anschlussbedingungen. Auch enthält er eine Schätzung der zu erwartenden Kosten. Senden 
Sie ein Exemplar dieser Kosteninformation unterschrieben an uns zurück und informieren Sie uns, 
wann Sie den Anschluss benötigen.

Nach Fertigstellung Ihres Anschlusses werden die Leistungen abgerechnet und ein Kostenbe-
scheid erstellt. Erst dann erfolgt die Zahlung an den Zweckverband JenaWasser.

Kontakt Trinkwasser: 
Zweckverband JenaWasser
Telefon: 03641 / 688-560
E-Mail: kontakt@jenawasser.de
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3. Abwasser: Grundstücksentwässerung genehmigen lassen

Nach Vorliegen aller Unterlagen prüft der Zweckverband JenaWasser, ob Ihre Grundstücks-
entwässerungsanlage den anerkannten Regeln der Technik und den Bestimmungen der Ent-
wässerungssatzung entspricht. Dies muss erfolgen, bevor die Anlage errichtet wird. 

Sind alle Bestimmungen erfüllt, erhalten Sie schriftlich einen »Bescheid zur Zulassung der Grund-
stücksentwässerungsanlage«. Prüfen Sie den Bescheid sorgfältig, er enthält den genauen Anbin-
depunkt und die Anschlussbedingungen an die öffentliche Entwässerung. Die Zulassung kann 
auch unter Bedingungen und mit Auflagen erteilt werden. 

Informieren Sie uns anschließend schriftlich, zu welchem Termin Ihr Anschluss hergestellt werden 
soll. Möglicherweise ist der Anschluss auch schon vorverlegt, zum Beispiel in Erschließungsgebieten. 

4. Inbetriebsetzung beantragen

Trinkwasser

Fast geschafft: Als letzten Schritt installiert unser Zählerdienst noch den Trinkwasserzähler.

Folgende Formalitäten sind dafür nötig:
•	Ihr Wasserinstallateur bescheinigt uns, dass Ihre Trinkwasserhausinstallation ordnungsgemäß 	
	 fertig gestellt wurde.
•	Das entsprechende Formular erhalten Sie von uns bereits mit Ihrem Genehmigungsbescheid. 
•	Anschließend vereinbaren Sie einen Einbautermin mit unserem Zählerdienst. 

Abwasser

Zur Endabnahme Ihrer Entwässerungsanlage informieren Sie uns bitte schriftlich, wann die Arbei-
ten auf Ihrem Grundstück abgeschlossen sind. Danach meldet sich ein Mitarbeiter von JenaWas-
ser bei Ihnen und vereinbart einen Vor-Ort-Termin. 

Kontakt Abwasser:
Zweckverband JenaWasser
Telefon: 03641 / 688-460
E-Mail: kontakt@jenawasser.de

Kontakt Trinkwasser: 
Stadtwerke Jena Netze
Bereich: 
Technischer Kundenservice
Telefon: 03641 / 688 560
E-Mail: netzanschluss@
stadtwerke-jena.de

Kontakt Abwasser:
Zweckverband JenaWasser
Telefon: 03641 / 688-460
E-Mail: kontakt@jenawasser.de



Schritt für Schritt zum Hausanschluss: 
Fernwärme

Heizen mit Fernwärme ist komfortabel und umweltfreundlich. Einige Stadtteile von Jena und 
Pößneck sind Fernwärme-Vorranggebiete, in anderen Gebieten ist ein Anschluss auf Kunden-
wunsch möglich. In der Regel liegen 6 Wochen zwischen Ihrer Unterschrift unter dem Fernwär-
me-Liefervertrag und dem Wärme-Lieferbeginn. Gern informieren wir Sie dazu persönlich. 

1. Anschluss anmelden

Um mit Fernwärme versorgt zu werden, füllen Sie gemeinsam mit Ihrem Installateur oder Hei-
zungsplaner die Anmeldung zum Anschluss an das Versorgungsnetz Fernwärme der Stadtwerke 
Energie Jena Pößneck aus. 

Wichtig für die Bearbeitung sind Angaben zum zu versorgenden Objekt, zum gewünschten Ver-
sorgungsbeginn und zum Wärmebedarf.

2. Vertragsangebot bestätigen

Nach Ihrer Anmeldung prüfen wir, ob ein Anschluss Ihres Objektes an das Fernwärmenetz 
möglich ist. Anschließend unterbreiten wir Ihnen ein Vertragsangebot über die Lieferung und 
Abnahme von Fernwärme. Anschlusskosten erheben wir nicht. 
Sollte ein Anschluss für uns unwirtschaftlich sein, sind wir berechtigt, einen Baukostenzuschuss 
zu erheben. Dessen Höhe teilen wir Ihnen mit dem Vertragsangebot mit.

Prüfen Sie das Vertragsangebot und gegebenenfalls die Höhe des Baukostenzuschusses sorgfäl-
tig. Senden Sie uns den Vertrag anschließend unterzeichnet zurück. Danach beginnen wir mit der 
Errichtung Ihres Netzanschlusses. 

3. Hausanschlussstation errichten 

Um die Fernwärme in Ihrem Haushalt nutzen zu können, muss eine sogenannte Hausanschluss-
station errichtet werden. 

Gern übernimmt unser Tochterunternehmen job Jenaer Objektmanagement- und Betriebsgesell-
schaft mbH die Planung und Installation sowie den Betrieb der Hausanschlussstation. 

Wenn Sie auch hierzu ein Angebot wünschen, kreuzen Sie auf dem Anmeldeformular bitte »Wär-
medienst mit/ohne Warmwasserbereitung« an und lassen Sie von Ihrem Heizungsfachbetrieb das 
Formblatt »Hausanlage« ausfüllen.

Kontakt:
Stadtwerke Energie 
Jena-Pößneck 
Bereich: Vertrieb
Telefon: 03641 / 688-300
E-Mail: vertrieb@
stadtwerke-jena.de

Kontakt:
Jenaer Objektmanagement- 
und Betriebsgesellschaft mbH 
Telefon: 03641 / 201-913
E-Mail: info@job-jena.de
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Hintergrund: 
Technisches und Rechtliches 

Was ist eigentlich ein Netzanschluss?

Ihr Netzanschluss für Strom und Gas verbindet Ihre Kundenanlage mit dem örtlichen Versor-
gungsnetz. Er beginnt an der Abzweigstelle der entsprechenden Versorgungsleitung und endet 
an der in Ihrem Netzanschlussvertrag vereinbarten Eigentumsgrenze. 

In der Regel sind dies:
•	für Strom die Abgangsklemmen der Hausanschlusssicherung im Hausanschlusskasten
•	für Gas die Hauptabsperreinrichtung und der physische Druckregler

Als Trinkwassergrundstücksanschluss bezeichnet man die Verbindung von der Versorgungs-
leitung bis zur Übergabestelle. Als Eigentumsgrenze gilt die Hauptabsperrvorrichtung im Grund-
stück oder Gebäude. 

Laut Wasserbenutzungssatzung (WBS) bestimmt der Zweckverband JenaWasser die Zahl, Art, 
Nennweite und Führung der Grundstücksanschlüsse sowie deren Änderungen. So kann der 
Zweckverband unter bestimmen Umständen verlangen, dass Sie auf eigene Kosten an der Grund-
stücksgrenze einen Wasserzählerschacht errichten. Genaueres regelt § 18 Abs. 1 der Wasserbe-
nutzungssatzung des Zweckverband JenaWasser.

Der Abwassergrundstücksanschluss (Anschlusskanal) ist die Leitung vom Kanal bis zum Kon-
trollschacht an der Grundstücksgrenze. Ist kein Kontrollschacht vorhanden, gilt die Leitung vom 
Kanal bis zur Grundstücksgrenze. Bei mehreren hintereinander liegenden Grundstücken der am 
Schnittpunkt des Anschlusskanals mit der ersten Grundstücksgrenze. Dies gilt unabhängig davon, 
wie viele Grundstücke über diese Leitung an die öffentliche Entwässerung angeschlossen sind.

Möchten Sie eine Eigenversorgungsanlage nutzen, z. B. eine Regenwassergewinnung oder 
einen Brunnen, ist diese durch den Zweckverband JenaWasser zu genehmigen. Sie dürfen nur 
von eingetragenen Installationsunternehmen errichtet werden, müssen völlig getrennt von der 
öffentlichen Trinkwasserleitung betrieben und mit einem geeichten Wassermessgerät ausgestattet 
werden. 

Teilen Sie uns die Fertigstellung Ihrer Eigenversorgungsanlage rechtzeitig mit. Eine Überprüfung 
der Anlage durch Mitarbeiter des Zweckverbandes JenaWasser ist jederzeit zuzulassen.

Wie muss ein Netz- bzw. Grundstücksanschluss aussehen?

Grundsätzlich sind Standard-Netzanschlüsse für Strom, Gas, Trinkwasser und Telekommunika-
tion innerhalb der zu versorgenden Gebäude untergebracht. Berücksichtigen Sie bereits in der 
Planungsphase Ihres Hauses ausreichend Platz für deren Unterbringung. Sollten Ihre Anschlussein-
richtungen bauartbedingt außerhalb Ihres Hauses untergebracht werden müssen, teilen Sie uns 
dies bitte rechtzeitig mit.

Der Standard-Netzanschluss
Für Ihren Hausanschlussraum gelten folgende baulichen Anforderungen, die Sie schon bei der 
Planung berücksichtigen sollten:

•	 Wände aus feuerfesten Materialien 	 •	 verputztes Mauerwerk 
•	 trockener und frostfreier Raum	 •	 er muss an einer Außenwand liegen
•	 Ausrichtung zur Straße bzw. zur Versorgungsleitung	 •	 Genaueres regelt die DIN 18012

Ba
uh

er
re

nm
ap

pe
 · 

Bl
at

t 7
 vo

n 
10



Wählen Sie den Trassenverlauf der Netzanschlussleitungen durch Ihr Grundstück sorgfältig aus. 
Spätere Überbauungen oder Bepflanzungen sind nicht zulässig. Auch auf Regenwasserzisternen, 
Entwässerungsanlagen und ähnliches sollten Sie im Leitungsbereich verzichten. Bäume und grö-
ßere Sträucher müssen mindestens 2,50 Meter entfernt sein. Anschlusstrassen sollten möglichst 
geradlinig gebaut und so kurz wie möglich gehalten werden.

Eigenleistungen beim Tiefbau auf Ihrem Grundstück sind grundsätzlich möglich. Sprechen Sie 
diese bitte vorher unbedingt mit uns ab.

Für die Herstellung des Netzanschlusses sollte die Leitungstrasse von Baugeräten und Material 
freigehalten werden. Bitte stellen Sie auch sicher, dass Baugerüste im Bereich der Leitungstrasse 
speziell gesichert oder abgefangen werden um deren Standsicherheit zu gewährleisten. Ist der 
Anschluss gelegt, sind die Einrichtungen vor unbefugtem Eingriff zu sichern, etwa durch den 
Einbau von Bautüren oder Fenstern.

Netzanschlüsse in unterkellerten Gebäuden

Üblicherweise werden alle Anschlussleitungen einzeln in Ihren Keller verlegt. Hierfür müssen für 
alle Netzanschlüsse separate Mauerdurchführungen hergestellt werden.

Alternativ kann auch eine so genannte Mehrspartenhauseinführung errichtet werden. Hier wer-
den alle Medien kombiniert ins Gebäude geführt. Achten Sie darauf, dass sich der Trinkwasseran-
schluss immer unterhalb oder neben dem Strom- bzw. Gasanschluss befindet. Details dazu regelt 
die DIN 18 012.

Wünschen Sie eine solche Mehrspartenhauseinführung, teilen Sie uns dies rechtzeitig mit und 
stimmen Sie die genaue Einführungsstelle mit uns ab. Die Mehrspartenhauseinführung muss von 
Ihnen bereitgestellt und vor der Herstellung des Netzanschlusses von Ihnen eingebaut werden. 

Auch wenn in Ihrem Keller eine Abdichtung der Netzanschlüsse gegen drückendes Wasser erfor-
derlich ist, teilen Sie uns das bereits bei der Antragstellung mit.

Netzanschlüsse in nicht unterkellerten Gebäuden

Grundsätzlich können Sie auch bei Gebäuden ohne Keller auf die Einzeleinführung von An-
schlussleitungen zurückgreifen. Bewährt hat sich der Einsatz von flexiblen Hauseinführungsleitun-
gen oder spezieller Kunststoffrohrbögen. 

Gerade bei Gebäuden ohne Keller empfiehlt sich jedoch die Mehrspartenhauseinführung: 
So werden alle Anschlussleitungen platzsparend mit einem System durch die Bodenplatte in Ihr 
Haus geführt. 

Diese Hauseinführung muss von Ihnen vorbereitet werden und ist schon vor dem Gießen der 
Bodenplatte zu berücksichtigen. Stimmen Sie den Standort, das verwendete Material und die 
Dimension bitte unbedingt mit uns ab. Verschließen Sie die Mantelrohre für die Bauzeit sorgfältig. 

Achten Sie darauf:
•	dass sich die Trinkwasserleitung unterhalb der Strom- bzw. Gasleitungen befindet
•	dass sich der Anschlussraum in unmittelbarer Nähe zur Außenwand befindet
•	dass der Abstand zwischen Gebäudeaußenkanten und Hauseinführung nicht mehr als 
	 einen Meter beträgt
•	dass grundsätzlich keine KG-Rohre als Hauseinführung verwendet werden dürfen



Hintergrund: 
Technisches und Rechtliches (Abbildungen)

Netzanschlüsse in unterkellerten Gebäuden
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Mehrspartenhauseinführung 
für Häuser ohne Keller
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Das liebe Geld: 
Ihre Anschlusskosten

Anschlusskosten für Strom und Gas

Ihre Anschlusskosten bei den Stadtwerken Jena Netze setzen sich aus drei Bestandteilen zusam-
men: dem Baukostenzuschuss, den Anschluss- und den Inbetriebsetzungskosten

Unsere aktuelle Preisübersicht �nden Sie im Internet unter:
https://www.stadtwerke-jena-netze.de/kunden/netzanschluss/strom-netzanschluss/niederspan-
nungs-netzanschluss.html

1. Baukostenzuschuss

Für die Benutzung der vorgelagerten örtlichen Versorgungsanlagen können wir Ihnen einen 
Baukostenzuschuss (BKZ) berechnen. Sie beteiligen sich damit an den gemeinschaftlich genutzten 
Teilen und Anlagen der örtlichen Strom- oder Erdgasverteilung, wie Hauptleitungen, Druckregel-
stationen und Transformatoren.

Allerdings wird ein Baukostenzuschuss beim Strom erst bei Anschlussleistungen größer 30 kW 
oder bei mehr als drei Wohneinheiten fällig. Bei Gas ist er ab dem ersten kW zu zahlen.

2. Anschlusskosten

Die Anschlusskosten berücksichtigen Aufwendungen zur Herstellung Ihres »persönlichen« 
Netzanschlusses. Dabei kommen Pauschalpreise zum Einsatz. Grundlage der Berechnung ist die 
Leitungslänge von der Versorgungsleitung in der Straße bis zu Ihrem Gebäude. 

Die Pauschale umfasst folgende Leistungen:
�	Genehmigung für Straßenaufbruch und -sperrung
�	Anbindung an die Hauptleitung (Abzweig)
�	Mauerdurchführung / Kernbohrung
�	Tiefbau auf öffentlichem und privatem Grund
�	Materialien und Montageleistungen
�	Wiederherstellung der Ober�äche
�	Bauleitung und Dokumentation

3. Inbetriebsetzungskosten

Die Inbetriebsetzung Ihres Netzanschlusses erfolgt durch unser Fachpersonal. Sie geschieht nach 
Eingang der Inbetriebsetzungsanzeige durch Ihren Installateur und vor Beginn der Strom- bzw. 
Erdgaslieferung. Grundsätzlich wird hier eine Monteurstunde in Rechnung gestellt.
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Anschlusskosten für Trinkwasser

Die Kosten für Ihren Anschluss an die öffentliche Wasserversorgung und die dafür notwendigen 
Arbeiten im öffentlichen Straßengrund trägt (bei erschlossenen Grundstücken) der Zweckverband 
JenaWasser. 

Sie tragen die Aufwendungen für den Anschluss im nicht-öffentlichen Raum, der ebenfalls durch 
den Zweckverband JenaWasser oder einen Beauftragten erfolgt. Ihnen werden dafür pauscha-
lisierte Kosten in Rechnung gestellt. Sie erhalten mit dem Genehmigungsbescheid für den An-
schluss an die öffentliche Wasserversorgungsanlage bereits eine Kostenschätzung und erst nach 
Fertigstellung der Arbeiten einen verbindlichen Kostenbescheid.

Anschlusskosten für Abwasser

Die Kosten für die Herstellung Ihres Anschlusses an die öffentliche Abwasserentsorgung – also für 
die Leitung vom Kanal bis zur Grundstücksgrenze – und für die nötigen Arbeiten im öffentlichen 
Straßenraum trägt (bei erschlossenen Grundstücken) der Zweckverband JenaWasser. 

Für alle Entwässerungsanlagen auf Ihrem eigenen Grundstück inklusive des Kontrollschachtes an 
der Grundstücksgrenze sind Sie verantwortlich: Sie beauftragen damit ein fachlich geeignetes 
Unternehmen und erhalten die Rechnungen für diese Leistung. 

Daneben kann der Zweckverband JenaWasser Abwasserbeiträge zur Deckung des Investitions-
aufwandes für die Herstellung und Anschaffung von zentralen biologischen Kläranlagen sowie 
von überörtlichen Haupt- und Verbindungssammlern erheben. Diese werden als einmalige Kosten 
erhoben.

Details zur Beitragsp�icht, zum Beitragsmaßstab, zur Beitragshöhe, zur Beitragsfälligkeit  und 
zum Beitragsp�ichtigen entnehmen Sie der Beitrags- und Gebührensatzung zur Entwässerungs-
satzung des Zweckverbandes JenaWasser. Diese �nden Sie unter www.jenawasser.de



Wir sind für Sie da: Ihre Ansprechpartner 

Persönliche Beratung rund um Strom, Gas, Wasser und Fernwärme

Servicebüro der Stadtwerke Jena Netze 
Erdgeschoss des Stadtwerke-Hauses
Rudolstädter Straße 39
07745 Jena

Montag bis Donnerstag von 8 bis 17 Uhr
Freitag von 8 bis 13 Uhr
Terminvereinbarungen unter Telefon 03641 / 688-560

Persönliche Beratung zum Abwasser

Servicebüro des Zweckverbandes JenaWasser
3. Geschoss des Stadtwerke-Hauses 
Rudolstädter Straße 39 
07745 Jena

Montag, Dienstag und Donnerstag von 9 bis 17 Uhr
Mittwoch von 9 bis 14 Uhr
Freitag von 9 bis 13 Uhr
Terminvereinbarungen unter Telefon 03641 / 688-460

Ihr direkter Draht zu uns:

Leitungsauskünfte
Stadtwerke Jena Netze
Telefon: 03641 / 688-787
E-Mail: leitungsauskunft@stadtwerke-jena.de

Netzanschluss Strom, Gas, Erzeugungsanlagen, auch Baustrom
Stadtwerke Jena Netze
Telefon: 03641 / 688-560
E-Mail: netzanschluss@stadtwerke-jena.de

Grundstücksanschlüsse Wasser, auch Bauwasser
Zweckverband JenaWasser
Telefon: 03641 / 688-560
E-Mail: kontakt@jenawasser.de

Grundstücksanschluss Abwasser
Zweckverband JenaWasser
Telefon 03641 / 688-460
E-Mail: kontakt@jenawasser.de  

Netzanschluss Fernwärme
Stadtwerke Energie Jena-Pößneck
Telefon: 03641 / 688-300
E-Mail: vertrieb@ ​stadtwerke-jena.de
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